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1 Das agrar-sozialpolitische Ziel-Mittel-System 

Das Generalthema dieser Tagung - "Die künftige Entwicklung der europi:lischen Landwirtschaft" -
legt es nahe, Sozialpolitik als Mittel zur Erreichung agrarpolitischer Ziele zu betrachten. Die 
Frage, ob man nicht in zunehmendem Maße berechtigt oder gar gezwungen ist, Agrarpol itik als 
speziellen Anwendungsfall der Sozialpolitik zu verstehen, möge hier offen bleiben. Im Zusam
menhang der Diskussion dieser Tagung ist zu fragen, welchen Beitrag sozialpolitische Methoden 
zur Erreichung der in Artikel 39 des EWG-Vertrages genannten Ziele der Agrarpolitik leisten 
oder leisten können. Sieht man Produktiviti:lt, Mi:lrkte und Preise als Daten an, so bleibt von den 
90rt genannten Zielen eines im Vordergrund der Betrachtung: 

Die Gewi:lhrleistung einer angemessenen Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung, 
insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft Erwerbsti:ltigen. 
Da eine angemessene Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung nur an Hand der sich 
stetig verbessernden Lebenshaltung der Gesamtbevölkerung beurteilt werden kann, erfordert 
die Erreichung dieses agrarpolitischen Zieles die alternative oder kumulative Verwirklichung 
von drei Teilzielen (ZÖLLNER, 1, S. 383): 

a) Erhöhung des Gesamteinkommens der Landwirtschaft, 
b) Verringerung der Ungleichheit der Einkommensverteilung innerhalb der Landwirtschaft, 
c) Verminderung der Zahl der in der Landwirtschaft Erwerbsti:ltigen. 
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Als sozialpolitisches Mittel zur Erreichung dieser Ziele steht in erster linie die Einkommens
redistribution zur VerfUgung. Eine Redistribution von Einkommen liegt vor, wenn und soweit 
die Maßst!:ibe der Finanzierung und diejenigen der Leistungsgew!:ihrung nicht nach dem Grund
satz der preislichen Äquivalenz aufeinander bezogen sind. 

Die sozialpolitische Einkommensredistribution kann sich systematisch in den drei Grundformen 
Risikoausgleich, intertempor!:irer Einkommensausgleich und Einkommensausgleich im engeren 
Sinne vollziehen. Bei allen drei Formen handelt es sich im gleichen Zeithorizont prinzipiell 
um interpersonale Umverteilung. Je nach dem Umfang des in die Umverteilungsvorg!:inge einbe
zogenen Personenkreises unterscheiden wir zwischen intersektoraler Redistribution (Umverteilung 
zwischen dem Sektor Landwirtschaft und den Ubrigen Sektoren) und intrasektoraler Redistribu
tion (Umverteilung innerhalb der landwirtschaftl ichen Bevölkerung). 

Um die Rolle der Sozial pol itik in der kUnftigen Entwicklung der europ!:iischen Landwirtschaft 
absch!:itzen zu können, erscheint es zweckm!:ißig, die Entwicklung der jUngeren Vergangenheit 
kurz zu verdeutlichen. 

2 Das wachsende Volumen sozialpolitischer Maßnahmen fUr die Landwirtschaft 

Zun!:ichst ist festzustellen, daß die Landwirtschaft in den europ!:iischen Ländern seit Beginn der 
fUnfziger Jahre in raschem Tempo in das System der sozialen Sicherung einbezogen worden ist. 
Als KÖTTER im Jahre 1956 als einer der ersten eine theoretische BegrUndung fUr das Bedurfnis 
nach sozialer Sicherheit in der Landwirtschaft gab (4), hätte kaum jemand fUr möglich gehalten, 
daß diesem BedUrfnis so schnell und umfassend Rechnung getragen werden wUrde. Beispielhaft 
seien die EinfUhrung gesetzlicher Regelungen fUr eine Alterssicherung und eine Krankenversiche
rung fUr selbst!:indige Landwirte angefUhrt. Eine AI terssicherung fUr Landwirte entstand: 1952 in 
Frankreich, 1956 in den Niederlanden und Belgien, 1957 in der Bundesrepublik Deutschland 
und Ital ien. Ein Krankenversicherungsschutz fUr Landwirte besteht in Ital ien seit 1954, in Frank
reich seit 1961, in den Niederlanden seit 1968 und in der Bundesrepublik Deutschland seit 1972. 
Heute bestehen in allen L!:indern der Gemeinschaft und in den anderen Nachbarländern gesetz
liche Regelungen fUr den Fall des Alters und der Krankheit. Gleiches gilt auch fUr die Erwerbs
unf!:ihigkeit (Ausnahme Belgien) und die Familienleistungen. Man kann heute sagen, daß der 
Prozeß der Einbeziehung der in der Landwirtsch~ft Erwerbst!:itigen in das System der sozialen 
Sicherung im wesentlichen abgeschlossen ist. Allerdings weichen die Regelungen hinsichtlich 
Organisation, Art und Höhe der Leistungen sowie Finanzierung zum Teil erhebl ich voneinander 
ab. 

Die Expansion sozialpolitischer Maßnahmen fUr die Landwirtschaft kann auch hinsichtlich des 
finanziellen Volumens nachgewiesen werden. Setzt man die Summe aller sozialen Leistungen 
an Landwirte fUr das Jahr 1960 = 100, so ergibt sich fUr das Jahr 1969 in den einzelnen L!:indern 
eine Steigerung auf: 

Belgien 270 
BR Deutschland 332 
Niederlande 431 
Luxemburg 440 
Frankreich 449 
Italien 622 

Diese Steigerungen der Sozialleistungen beruhen auf der erwähnten Ausdehnung des in das 
System der sozialen Sicherung einbezogenen Personenkreises, auf zus!:itzl ichen Leistungsarten 
und auf einer Erhöhung der Einzelleistung. 
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FUr diesen letzten Faktor ist ein besonders anschauliches Beispiel die Erhöhung des Altersgel
des fUr Landwirte in der Bundesrepublik Deutschland. Das Altersgeld fUr ein Ehepaar betrug 
bei der EinfUhrung der Altershilfe im Jahre 1957 60, - DM und ist soeben auf 240, -- DM 
erhöht worden. Interessant ist diese Steigerung von 157 = 100 auf 400 im Jahre 1972, wenn 
man sich vergegenwärtigt, daß die dynamische Altersrente fUr Arbeitnehmer im gleichen Zeit
raum nur auf 280 stieg. Dies letztere beruht auf detaillierten gesetzlichen Vorschriften, die 
eine jährliche Anpassung der Renten an die Enlwicklung der Löhne vorsehen. In der Altershilfe 
fUr Landwirte gibt es keine Anpassungsvorschriften und keine jährliche Anpassung. Gleichwohl 
war die Dynamik im Ergebnis weitaus stärker. 

Das gleiche läßt sich fUr die Summe der an Landwirte gezahlten Sozialleistungen sagen. In der 
Bundesrepublik Deutschland stieg im Zeitraum 1960 - 1971 (1960 = 100): 

I 

Das Bruttosozial produkt zu Marktpreisen 

Die Summe aller Sozialleistungen 
(Sozialbudget) 

Die Sozialleistungen an Landwirte 

227 

= 268 

415 

od -wie oben erwähnt - der Anstieg der Sozialleistungen an Landwirte in der Bundesrepubl ik 
Deutschland geringer war als in allen anderen Ländern (mit Ausnahme Belgiens) kann man diese 
Tendenz ohne weiteres verallgemeinern. Sie wUrde noch stärker hervortreten, wenn man die 
rutkläUfige Zahl der in der Landwirtschaft Erwerbstätigen berUcksichtigen wUrde. 

Die Erklärung fUr diesen ganz ungewöhnlichen Anstieg der Sozialausgaben fUr Landwirte ist da
rin zu sehen, daß die Landwirtschaft einen Nachholbedarf befriedigt, nachdem Sozial pol itik 
lange Zeit hindurch auch von den berufsständischen Vertretungen der Landwirtschaft als Arbeit
nehmer-Politik verstanden wurde. Hinzu kommt aber seit Schaffung des europäischen Agrarmark
tes ein gewisser Zwang zum "Ausweichen" auf Sozialleistungen, wenn und soweit einkommens
politische Ziele mit den herkömmlichen Mitteln nicht mehr erreicht werden können. 

3 Intersektorale Umverteilung 

Die Finanzierung der sozialen Sicherung der Landwirte erfolgt in allen Ländern der Gemein
schaft durch Beiträge der Versicherten und durch ZuschUsse der öffentl ichen Hand. In keinem 
der Länder finanziert die Landwirtschaft ihre Sozialleistungen allein; Uberall entsteht ein Um
verteilungsgewinn zu ihren Gunsten. Der Anteil der ZuschUsse an den Leistungen der sozialen 
Sipherung der Landwirte betrug im Jahre 1969 (DAHM, 3, S. 16): 

Niederlande 
Belgien 
Bundesrepubl ik Deutschi. 
Luxemburg 
Frankreich 
Italien 

8 v.H. 
70 v.H. 
72 v.H. 
76 v.H. 
81 v.H. 
90 v.H. 

Von der Regel, daß mehr als zwei Drittel des Sozialaufwandes fUr die Landwirtschaft durch Zu
schUsse finanziert wird, weichen ledigl ich die Niederlande ab. Dies ist in dem generellen 
Sxstem der sozialen Sicherung der Niederlande begrUndet, in dem eine allgemeine Grundsiche
ruhg fUr die gesamte Bevölkerung gewährleistet wird, die durch Beiträge finanziert wird, die 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des einzelnen gestaffelt sind. Daßbei einem 
derartigen System fUr die Landwirtschaft als ganzes nur ein geringer Umverteilungsgewinn ent
st~ht, läßt darauf schließen, daß die Einkommensunterschiede zur Gesamtbevölkerung nicht 
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wesentlich sind. Allerdings ist der Umkehrschluß für die anderen Länder nicht zulässig, weil 
dort Sondersysteme fUr die Landwirtschaft bestehen. 

Die Höhe des für die Landwirtschaft aus sozialpolitischer Redistribution resultierenden Umver
teilungsgewinnes läßt sich an der Relation zum Gesamteinkommen ablesen. Der Überschuß der 
sozialen Leistungen an die Landwirtschaft über die von der Landwirtschaft aufgebrachten Bei
träge betrug im Jahre 1969 in v. H. des Gesamteinkommens der Landwirtschaft (DAHM, 3, 
S. 18): . 

Niederlande 
Belgien 
BR Deutschland 
Italien 
Luxemburg 
Frankreich 

0,2 
6,6 
6,8 
8,0 

10,0 
14,5 

Danach dürfte deutlich sein, daß die mit Mitteln der Sozialpolitik bewirkte Umverteilung 
spürbar zu einer Erhöhung des Gesamteinkommens der Landwirtschaft beiträgt. Die Bedingungen 
für den Einsatz dieser Mittel sind um so günstiger, je höher das Einkommensniveau der nicht
landwirtschaftl ichen Bevölkerung und je geringer der Anteil der landwirtschaftl ichen Bevölke
rung an der Gesamtbevölkerung ist. 

4 Die Förd~ des Ausscheidens aus landwirtschaftlicher ErwerbstätJgkeit 

Während die Agrarpolitik das allgemeine Einkommensniveau als Datum ansehen muß, kann sie 
die Verringerung der in der Landwirtschaft Erwerbstätigen als ihr eigenes Ziel ansehen. Wer 
Schwierigkeiten bei dem Gedanken empfindet, daßAgrarpol itik auch das Bemühen umschi ießt, 
das Objekt ihrer Bemühungen zum Verschwinden zu bringen, möge Trost darin finden, daß der
artige Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der in der Landwirtschaft Verblei
benden nötig sind. 

Sozialpol itische Maßnahmen sind gerade in der Bundesrepubl ik Deutschland frühzeitig in den 
Dienst agrarpolitischer Ziele gestellt worden. Das Altersgeld wird von Anfang an nur unter 

. der Voraussetzung der Hofabgabe gewährt. Als sich erwies, daß Inhaber von Kleinbetrieben 
trotzdem nur zögernd abgaben, weil sie die verbleibenden Einnahmen (in der Regel Pachtein
nahmen) zusammen mit dem Altersgeld als unzureichend empfanden, wurde später zusätzl ich 
die Landabgaberente eingeführt. Wenn heute das Durchschnittsalter der landwirtschaftl ichen 
Betriebsinhaber nur rund 43 Jahre beträgt und deutl ich unter demjenigen der übrigen EWG
Mitgl iedsstaaten I iegt, so ist das ein eindeutiger Erfolg des Altershilfegesetzes. Ähnl iche Maß
nahmen bestehen nur in Österreich und in variierter Form (Zusatzrente oder Abgabeentschädi
gung) in den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Bekanntlich sieht der revidierte Mansholt
Plan ähnl iche Maßnahmen für den Gesamtbereich der EWG vor. Derartige Bestrebungen ver
dienen m.E. vor allem aus zwei Gründen volle Unterstützung. 

Wenn Einigkeit darüber besteht, daß die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft reduziert 
werden muß, so I iegt es nahe, ältere Betriebsinhaber von dem Zwang zur Fortführung ihres Be
triebes zu befreien. Hinzu kommt, daß man gerade für derartige Maßnahmen in der Öffentl ich
keit und in den Parlamenten auf Verständnis rechnen kann. 

Ein weiteres sozialpolitisches Mittel, das (auch) dem Ziel einer Verringerung der Zahl der Ein
kommensbezieher aus der Landwirtschaft dienen kann, ist die Umschulung von Landwirten für 
andere Berufstätigkeiten. Hier kann die Sozialpolitik Hilfen anbieten, deren Wirksamkeit in 
erster Linie von dem Verhalten der Betroffenen und den regional gegebenen Beschäftigungsmög-
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Iichkeiten abhängt. Derartige Hilfen von der Bereitschaft zur Hofabgabe abhängig zu machen, 
erscheint nicht angebracht, weil ihre Wirkung damit verschuttet wUrde. Es kann nur angestrebt 
werden, die objektive Möglichkeit und die subjektive Bereitschaft zur Aufgabe einer hauptbe
ruflichen landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Da diese Aufgabe in der Regel mit 
einer Wanderung zu Arbeitsplätzen höherer Produktivität verbunden ist, rechtfertigt sich die 
Finanzierung solcher Hilfen aus öffentlichen Mitteln. Auf europäischer Ebene ist man zur Zeit 
bemUht, die Finanzierungsmöglichkeiten des Europäischen Sozialfonds fUr Umschulungsmaßnah
mEm fUr Landwirte zu erschl ießen. 

S9hließlich sei erwähnt, daß in Deutschland seit einiger Zeit die Möglichkeit besteht, jUngeren 
L~ndwirten ZuschUsse zur Nachversicherung in der gesetz I ichen Rentenversicherung zu gewähren. 
Auch hiermit soll denjenigen, die noch nicht rentenberechtigt sind, der Übergang in eine Ar
beitnehmertätigkeit erleichtert werden. 

5: Spezifisches Leistungsangebot 

I 

Bei der Erörterung der intersektoralen Umverteilung klang bereits an, daß ein Sondersystem fUr 
die soziale Sicherung von Landwirten Vorteile bietet. Ein weiterer Vorteil von Sondersystemen 
Ii~gt darin, daß die Leistungsgestaltung besser auf die spezifischen Bedurfnisse der Landwirt
sdhaft abgestellt werden kann. So wird z.B. in der soeben geschaffenen Krankenversicherung 
fUr Landwirte das Hauptgewicht auf die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gelegt. Kran
k~ngeld wird im Gegensatz zur Arbeitnehmerversicherung nicht gewährt. Dafur können aber 
die Kassen im Falle der Krankheit Ersatzkräfte fUr die FortfUhrung des Betriebes stellen. Diese 
Stellung von Ersatzkräften hatte sich bisher bereits im Rahmen präventiver Maßnahmen gegen 
Erwerbsunfähigkeit und im Rahmen der Unfallversicherung bewährt. Im Jahre 1971 wurden von 
den landwirtschaftlichen Alterskassen bereits nahezu 100 hauptberufliche Ersatzkräfte beschäf
tist. Diese Zahl wird nach Einfuhrung der Krankenversicherung sicherl ich rasch steigen. Es 
scheint, daß die Gestellung von Ersatzkräften durch öffentlich-rechtliche Körperschaften zur 
Zeit noch auf die BRD beschränkt ist. 

Es versteht sich, daß die Grunde, die fUr ein Sondersystem fUr die Landwirtschaft sprechen, 
n~r GUltigkeit fUr die selbständig Erwerbstätigen haben. Hinsichtl ich der Arbeitnehmer ist 
die Entwicklung in den industrial isierten Ländern dahin gegangen, daß diese Personen hinsicht
lich der sozialen Sicherung unterschiedlos so behandelt werden, wie nichtlandwirtschaftliche 
Arbeitnehmer. Hier und da noch bestehende Ausnahmen werden Schritt fUr Schritt abgebaut. 
Die Gleichstellung der Landarbeiter mit den Ubrigen Arbeitnehmern wird vom Arbeitsmarkt und 
den Gerechtigkeitsvorstellungen der Gesellschaft erzwungen. Sozialpolitische Maßnahmen 
fUr landwirtschaftliche Arbeitnehmer sind deshalb nicht mehr unter dem Blickwinkel der Agrar
politik zu sehen. 

6 Intrasektorale Umvertei!!ms. 

I 

Die Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung bereitet fUr die Inhaber von Kleinbe-
trieben besondere Schwierigkeiten. Fast alle klassischen agrarpolitischen Förderungsmaßnahmen 
sind an die Betriebsfläche, an das Produktionsvolumen oder den Umsatz gebunden und begUnsti
gen daher im Zweifel die Inhaber größerer Betriebe mehr als die Inhaber kleinerer Betriebe. 
Hier kann die Sozialpolitik Hilfen anbieten, weil es fUr sie eine gewohnte Vorstellung ist, Lei
stungen nach Maßgabe persönlicher Merkmale zu gewähren, aber dessen ungeachtet Beiträge 
unter Berucksichtigung der Leistungsfähigkeit zu erheben. 

Wenn man sich entschließen wUrde, eine intrasektorale Umverteilung in Angriff zu nehmen 
(zu den methodischen Möglichkeiten, siehe ZÖLLNER, 1, S. 388 ff), so läge es insbesondere 
nahe, die von der Landwirtschaft selbst aufzubringenden Beiträge nach der Leistungsfähigkeit 
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zu staffeln. AnsHtze hierfur sind vorhanden. Neben der Bemessung der Beitrtige je Kopf oder 
je Betrieb (Familienhilfen in Belgien, Altershilfe in Deutschland, Altersversorgung in Italien, 
Luxemburg, den Niederlanden) wird zum Teil das Einkommen der Landwirte oder Katasterein
kommen der Betriebe zugrunde gelegt (Krankenversicherung in Belgien, Unfallversicherung in 
Deutschland, Familienhilfen in Luxemburg). In einigen Ltindern und Sicherungszweigen werden 
auch kombinierte Verfahren angewendet, d.h. der Beitrag setzt sich aus einem festen Anteil 
je Kopf oder Betrieb und einem nach dem Einkommen bemessenen variablen Teil zusammen 
(Altersversicherung in Belgien, Österreich und Frankreich, Krankenversicherung in Luxemburg) 
(Kommission der EWG, 2, S. 9). 

Je mehr die Landwirtschaft fUr die Finanzierung der sie begünstigenden Maßnahmen auf die Sol i
darittit anderer Sektoren oder der Gesamtheit der Steuerzahler angewiesen ist, um so mehr wird 
sie sich wahrscheinlich mit der Forderung nach Solidarittit innerhalb der eigenen Reihen kon
frontiert sehen. Obwohl die neu eingeführte Krankenversicherung für Landwirte in der Bundes
republik Deutschland nur Sachleistungen im Risikofalle gewtihrt, hat der Gesetzgeber einen ge
staffelten Beitrag vorgesehen, den man im Zusammenhang mit dem von der Öffentl ichen Hand 
gewtihrten Zuschuß sehen muß. 

7 Mtsglichkeiten und Grenzen weiterer Entwicklung 

Zur Abschtitzung der Rolle der Sozialpolitik in der künftigen Entwicklung der europtiischen 
Landwirtschaft scheinen folgende Gesichtspunkte beachtenswert: 

7.1 Es ist offensichtlich, daß sozial politische Mittel zunehmend zur Erreichung agrarpol itischer 
Ziele eingesetzt werden. Die dafür zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind in kei
nem Lande voll, in manchen Ltindern erst teilweise oder gar nicht ausgeschöpft. 

7.2 Ungeachtet des im vergangenen Jahrzehnt stürmisch vollzogenen Ausbaues sozial pol iti
scher Maßnahmen für Landwirte scheint auch quantitativ noch weiterer Spielraum vor
handen zu sein. Selbst Frankreich, das in den Leistungen pro Kopf mehr als doppelt so 
hoch liegt wie Deutschland, hat noch nicht einen Zustand erreicht, von dem aus eine 
Weiterentwicklung nicht mehr vorstellbar wtire. Wenn dort heute bereits fast 15 % des 
Gesamteinkommens der Landwirtschaft durch Sozialleistungen bewirkt werden, so ist -
für den Sozialpolitiker - vorstellbar, daß dieser Anteil auch in anderen Ltindern 20 v. H. 
betragen könnte. 

7.3 Da den nationalen Regierungen und Parlamenten auf preispol itischem Gebiet enge Gren
zen gesetzt sind, ist zu vermuten, daß sie den wegen nicht vorhandener Kompetenzen 
der EWG auf sozialpolitischem Gebiet verbleibenden Spielraum auch künftig zu nutzen 
geneigt sind. 

7.4 Da die europtiischen Organe auf sozialpolitischem Gebiet entscheidend geringere Befug
nisse haben als auf demjenigen der Agrarpolitik, fehlt fUr eine "gemeinsame" Sozialpoli
tik eine rechtliche Grundlage. Nach Artikel 118 des Vertrages hat die Kommission auf 
sozialpolitischem Gebiet lediglich die Aufgabe, eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu fördern. Sozialpolitische Mittel können deshalb von der EWG 
selbst so gut wie Uberhaupt nicht eingesetzt werden. Ihr Einsatz und die entsprechende 
Willensbildung muß in den nationalen Organen erfolgen. Den europtiischen Gemeinschafts
organen obliegt es, die Entwicklung gemeinsamer Zielvorstellungen zu fördern. 

7.5 Angesichts der Unterschiede der vergleichbaren Lebensbedingungen, der Systeme der sozia
len Sicherheit und der alternativen Erwerbsmöglichkeiten sollten die gemeinsamen BemU
hungen zuntichst mehr auf die Formulierung von Ziel richtungen als auf die Formulierung 
quantitativer Zielgrößen gerichtet sein. Gemeinsamkeiten in der Festlegung leistungsaus-
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7.6 

lösender Merkmale (Leistungsvoraussetzungen) erscheinen vordringlicher als Gemeinsam
keiten bei den leistungsgestaltenden Merkmalen (Leistungshöhe). 

Als begrenzender Faktor fUr den Einsatz sozialpolitischer Mittel fUr agrarpolitische Ziele 
wird versti:irkt das Erfordernis der Konformiti:it mit dem Gesamtsystem der sozialen Sicherung 
hervortreten. Da diese Systeme in allen Li:indem umfassender werden und einen höheren 
Grad innerer Konformiti:it erreichen, mUssen spezifische Leistungsangebote an Landwirte 
objektiv begrUndet und gegen den Vorwurf der Inkompatibiliti:it geschUtzt sein. 

In Li:indem, die kein Sondersystem fUr die soziale Sicherung von Landwirten haben 
(Niederlande, Vereinigtes Königreich, skandinavische Staaten), wird ein solches ver
mutlich auch nicht mehr eingefUhrt werden. Dort werden die Möglichkeiten sozialpoli
tischen Mitteleinsatzes fUr agrarpoUtische Zielsetzungen weiterhin eng begrenzt bleiben. 
Intersektorale Umverteilungswirkungen werden hier weitgehend nur extern durch das all
gemeine System der sozialen Sicherung erzielt. Indem die Landwirtschaft in derartigen 
Systemen in eine umfassende Einkommensredistribution einbezogen ist, besteht kaum ein 
Bedurfnis nach zusi:itzlicher intrasektoraler Umverteilung. Umgekehrt dUrfte die Notwen
digkeit intrasektoraler UmverteiI ungen in den Li:indem mit einem Sondersystem fUr die 
Landwirte in Zukunft umso deutlicher werden, je mehr diese Systeme bewußt als Mittel 
fUr intersektorale Umverteilung eingesetzt werden. 
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